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Nutzungsvereinbarung 

Web-Akte 
 
 

ACCEDIS  
Helmke Müller Reh Franz 

Rechtsanwälte Fachanwälte Notariat 
 

Schmaler Weg 2a, 35745 Herborn 
 

- nachstehend "ACCEDIS" - 
 
 
 und  
 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
- nachstehend "Mandant" - 

 
 
 schliessen folgende Vereinbarung: 
 
1. ACCEDIS bietet dem Mandant die Möglichkeit, über die Virtuelle Kanzlei 24 Stunden täglich auf die für ihn geführte Akte zuzugreifen. 

ACCEDIS stellt dem Mandanten dafür die Akte einschließlich dort enthaltener Dokumente und Entwürfe zur Einsicht zur Verfügung. Der 
Mandant erhält die Möglichkeit, diese Dokumente und Entwürfe herunter zu laden, zu bearbeiten oder auch zu kommentieren. Der 
Mandant erhält gleichfalls die Möglichkeit, Nachrichten zu übermitteln oder eigene Dokumente zu hinterlegen. 

 
2. Zum Betrieb der virtuellen Kanzlei setzt ACCEDIS Dritte als Hilfsperson ein. Dies sind die e.consult AG mit Sitz in Saarbrücken als 

Anbieter des Systems und derzeit die Deutsche Telekom AG als Anbieter der Computer- / Netzwerkinfrastruktur. Informationen, die in 
der virtuellen Kanzlei abgelegt werden, werden auf den EDV-Systemen der Hilfspersonen gespeichert. 

 
3. Zur Sicherung der Daten werden ausschließlich EDV-Systeme eingesetzt, die nach dem jeweiligen Stand der Technik als sicher gelten. 

Durch entsprechende Vorkehrungen ist sichergestellt, daß nur Mitarbeiter Zugang zu den Systemen bekommen, die umfassend auf ihre 
Zuverlässigkeit überprüft wurden, überwacht und schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Nach dem Stand der Technik ist 
es nahezu ausgeschlossen, daß Dritte auf Daten des Mandanten zugreifen können. 

 Ein vollständiger Schutz kann jedoch nicht gewährleistet werden. 
 
4. Die Daten werden aus Sicherheitsgründen auf dem Server der Firma e.consult AG eingestellt. 

Der Mandant verzichtet auf die Einhaltung der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht gegenüber den genannten Hilfspersonen, 
deren Mitarbeiter sowie eventuell an die Stelle der Hilfspersonen tretenden Dritten, soweit diese zum Betrieb der virtuellen Kanzlei 
erforderlich sind. Dieser Verzicht bezieht sich auf alle gegenwärtigen und zukünftigen Mandate, die der Mandant ACCEDIS erteilt hat 
oder erteilen wird. 

 
5. Sollte der Mandant die Nutzung der virtuellen Kanzlei im Rahmen einzelner Mandate nicht wünschen, wird er dies ACCEDIS 

unverzüglich schriftlich mitteilen. 
 
6. Für Schäden, die Mandant dadurch entstehen, daß Daten aus der virtuellen Kanzlei unberechtigten Dritten zugänglich werden oder 

verloren gehen, haftet ACCEDIS nur soweit, wie dies vorsätzlich oder grob fahrlässig von ACCEDIS verursacht wurde. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch zu Gunsten der genannten Hilfspersonen, deren Mitarbeiter sowie eventuell an die Stelle dieser 
Hilfsperson tretender Dritter. Der Mandant ist für die sichere Aufbauen des Passwortes, daß den Zugang zur virtuellen Kanzlei 
ermöglicht selbst verantwortlich. 

 
7. Für die Nutzungsmöglichkeit der WEBAKTE im Sinne des vorstehenden Vertrages vereinbaren die Parteien eine monatliche 

Nutzungsgebühr. Es handelt sich bei der Nutzungsgebühr um den Ausgleich der Aufwendungen, die ACCEDIS durch die Einrichtung 
der WEBAKTE entstehen. Insbesondere handelt es sich bei dieser Nutzungsgebühr nicht um ein Honorar für die beratenden oder 
sonstigen anwaltlichen Tätigkeiten. Diese werden jeweils gesondert nach der gültigen Rechtsanwaltsgebührenordnung/Kostenordnung 
für Notare oder einer entsprechenden Honorarvereinbarung abgerechnet.  

 Die monatliche Gebühr beläuft sich zur Zeit  
  -bei Einstellung einer Einzelakte 4,--  EUR 
  -bei Einstellung von 2 bis 10 Akten, pro Akte  2,--  EUR 
  -bei Einstellung von 10 bis 50 Akten, pro Akte 1,50 EUR 
  -bei Einstellung von mehr als 50 Akten, pro Akte 1,--  EUR 
 zuzüglich 16 % Umsatzsteuer. 
 Im Falle der Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer gilt eine entsprechende Anpassung auf diesen Vertrag als vereinbart. 
 
7. Die Vereinbarung über die Nutzung der WEBAKTE ist jederzeit kündbar. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die Verpflichtung zur 

Zahlung der monatlichen Nutzungsgebühr entfällt mit Ablauf des Monates, in dem die Kündigung zugeht. 
 
Herborn, den 
 
 
 
ACCEDIS 
Helmke Müller Reh Franz   Mandant 
Rechtsanwälte Fachanwälte Notariat 
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